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Q»)  Halbmaske. 

0   Eine  Halbmaske  (1)  mit  einer  Anschlußöffnung 
(13)  für  ein  Filter  (12),  mit  einem  nachgiebigen 
Halbmaskenkörper  (2)  mit  Dichtrand  (3)  und  einer 
festen,  den  Halbmaskenkörper  umgreifenden  Filter  -  
halterung  (10)  mit  einer  Bänderung  (16),  soll  hin- 
sichtlich  Tragekomfort  und  Dichtheit  verbessert 
werden.  Zur  Lösung  der  Aufgabe  ist  vorgesehen, 
daß  der  Halbmaskenkörper  (2)  ein  mindestens 
stückweise  umlaufendes  Stützmittel  (17,  19,  21) 
aufweist,  welches  mit  den  zum  Dichtrand  (3)  wei  -  
senden  Stirnseiten  (18,  20,  22)  der  Filterhalterung 
(10)  bei  aufgesetzter  Halbmaske  (1)  durch  die  Bän- 
derung  (16)  in  einer  den  Dichtrand  (3)  abstützenden 
Weise  in  Eingriff  gebracht  ist. 
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Die  Erfindung  betrifft  eine  Halbmaske  mit  einer 
Anschlußöffnung  für  ein  Filter,  mit  einem  nachgie- 
bigen  Halbmaskenkörper  mit  Dichtrand  und  einer 
festen,  den  Halbmaskenkörper  umgreifenden  Filt- 
erhalterung  mit  einer  Bänderung. 

Eine  Halbmaske  der  genannten  Art  ist  aus  der 
DE-C1  40  17  336  bekanntgeworden.  Die  bekannte 
Halbmaske  besitzt  einen  Halbmaskenkörper  mit 
Dichtrand,  welcher  in  eine  Filterhalterung  einge- 
setzt  ist.  Im  Mundbereich  ist  ein  Filter  an  der 
Filterhalterung  befestigt.  Die  Filterhalterung  e r -  
streckt  sich  vom  Mundbereich  bis  zum  Wangen  -  
bereich  des  Halbmaskenkörpers  und  liegt  frei  auf 
dem  Halbmaskenkörper  auf.  Die  Einatmung  erfolgt 
über  ein  Einatemventil,  und  die  Ausatmung  Läuft 
über  ein  Ausatemventil,  welches  im  Kinnbereich  in 
den  Halbmaskenkörper  eingeknöpft  ist.  In  einer 
Öse  der  Filterhalterung  ist  eine  Bänderung  befe- 
stigt,  mit  der  die  Halbmaske  an  dem  Kopf  eines 
Geräteträgers  befestigt  werden  kann. 

Bei  der  bekannten  Halbmaske  wird  die  Dich  -  
tigkeit  zwischen  dem  Mundraum  und  der  Umge- 
bung  bestimmt  durch  die  Geometrie  und  die  Stei  -  
figkeit  des  Dichtrandes,  die  Nachgiebigkeit  des 
Halbmaskenkörpers  und  die  seitliche  Abstützung 
des  Halbmaskenkörpers  durch  die  Filterhalterung. 
Ein  weicher  Maskenkörper  bzw.  weicher  Dichtrand 
erhöht  zwar  den  Tragekomfort,  verschlechtert  aber 
die  mechanische  Stabilität,  während  eine  hohe 
Steifigkeit  des  Maskenkörpers  bzw.  des  Dichtran  -  
des  beim  Tragen  der  Halbmaske  als  unangenehm 
empfunden  wird. 

Die  im  Wangenbereich  an  dem  Halbmasken  -  
körper  anliegende  Filterhalterung  bewirkt  nur  eine 
gewisse  seitliche  Stabilisierung  des  Halbmasken  -  
körpers,  während  eine  direkte  Wechselwirkung 
zwischen  der  Filterhalterung  und  dem  für  die 
Dichtigkeit  der  Halbmaske  maßgebenden  Dichtrand 
nicht  vorliegt. 

Eine  aus  der  GB-PS  761  263  bekannte 
Halbmaske  besteht  aus  einem  flexiblen  Halbmas  -  
kenkörper,  in  welchen  im  Mundbereich  eine  Filt- 
erhalterung  mit  einem  Filter  eingesetzt  ist.  Im  Be  -  
reich  des  Dichtrandes  des  Halbmaskenkörpers  ist 
eine  Drahtwendel  in  den  Maskenkörper  einvulka- 
nisiert,  um  dem  Dichtrand  eine  entsprechende 
Steifigkeit  zu  geben.  Die  Drahtwendel  kann  dabei 
grob  an  die  Gesichtskontur  des  Maskenträgers 
angepaßt  werden. 

Die  bekannte  Halbmaske  erhält  zwar  durch  die 
Drahtwendel  eine  erhöhte  Steifigkeit  im  Bereich 
des  Dichtrandes,  allerdings  kann  die  Halbmaske 
wegen  der  individuell  gebogenen  Drahtwendel  nur 
von  einem  bestimmten  Maskenträger  getragen 
werden.  Dieses  erschwert  die  Handhabung  im 
praktischen  Gebrauch,  da  nach  einer  Geräteauf- 
bereitung  die  einzelnen  vorgeformten  Halbmasken 
wieder  individuell  an  die  Maskenträger  ausgegeben 

werden  müßten. 
Der  Erfindung  liegt  die  Aufgabe  zugrunde,  eine 

Halbmaske  derart  zu  verbessern,  daß  sie  neben 
gutem  Tragekomfort  auch  eine  hohe  Dichtigkeit  bei 

5  unterschiedlichen  Gesichtsformen  besitzt. 
Die  Lösung  der  Aufgabe  erfolgt  dadurch,  daß 

der  Halbmaskenkörper  ein  mindestens  stückweise 
umlaufendes  Stützmittel  aufweist,  welches  mit  den 
zum  Dichtrand  weisenden  Stirnseiten  der  Filter  -  

io  halterung  bei  aufgesetzter  Halbmaske  durch  die 
Bänderung  in  einer  den  Dichtrand  abstützenden 
Weise  in  Eingriff  gebracht  ist. 

Der  Vorteil  der  Erfindung  besteht  im  wesentli  -  
chen  darin,  daß  der  Halbmaskenkörper  im  Bereich 

75  des  Dichtrandes  eine  Versteifung  dadurch  erfährt, 
daß  ein  mindestens  stückweise  umlaufendes 
Stützmittel  am  Maskenkörper  mit  den  Stirnseiten 
der  festen  Filterhalterung  bei  aufgesetzter  Halb- 
maske  durch  den  Zug  der  Bänderung  im  Eingriff 

20  gebracht  ist,  und  der  Dichtrand  bzw.  der  Halb- 
maskenkörper  daher  aus  besonders  flexiblem  Ma- 
terial,  z.B.  einem  biegeschlaffen  Elastomer,  gefer- 
tigt  werden  kann,  da  die  seitliche  Abstützung  durch 
die  am  Stützmittel  anliegende  Filterhalterung  e r -  

25  folgt.  Durch  das  definierte  Anbringen  eines  Stütz  -  
mittels  am  Halbmaskenkörper  ist  es  möglich,  die 
Steifigkeit  des  Dichtrandes  dem  jeweiligen  Bereich 
des  Halbmaskenkörpers  anzupassen.  Die  Steifig  -  
keit  läßt  sich  beispielsweise  durch  Veränderung 

30  des  Abstandes  des  Stützmittels  zum  Dichtrand, 
oder  durch  eine  bestimmte  Geometrie  des  Stütz  -  
mittels  im  Zusammenwirken  mit  der  Stirnseite  der 
Filterhalterung  beeinflussen.  Zwischen  einzelnen 
Stützmitteln  und  den  dazugehörigen  Stirnseiten  der 

35  Filterhalterung  können  zweckmäßigerweise  noch 
Haftschichten  vorhanden  sein,  durch  die  der  Dich  -  
trand  des  Halbmaskenkörpers  in  der  Filterhalterung 
zusätzlich  fixiert  wird,  z.B.  wenn  beim  Anlegen  der 
Halbmaske  der  Zug  der  Bänderung  noch  nicht  voll 

40  wirksam  ist.  Spezielle  Ausführungsformen  der  Filt- 
erhalterung  sind  eine  erste  Filterhalterung  für  ein 
Filter  mit  Schraubgewinde  und  eine  zweite  Filter- 
halterung  für  ein  Atemschutzfilter  mit  Rundgewin  -  
de.  Die  Unterschiede  zwischen  den  beiden  Aus- 

45  führungsformen  beziehen  sich  nur  auf  den  spe -  
ziellen  Anschluß  der  jeweiligen  Filtertypen.  Die 
Filter  sind  an  der  Anschlußöffnung  der  Filterhalte  -  
rung  unmittelbar  angebracht. 

Vorteilhafterweise  ist  das  Stützmittel  im  Wan  -  
50  genbereich  des  Halbmaskenkörpers  als  ein  erster 

Absatz  ausgeführt.  Der  erste  Absatz  kann  als  eine 
schräge,  trichterförmige  Fläche  im  Übergangsbe- 
reich  zwischen  dem  Dichtrand  und  dem  Halbmas  -  
kenkörper  ausgeführt  sein  und  die  Filterhalterung 

55  ist  im  Bereich  des  ersten  Absatzes  als  eine  erste 
Stirnseite  korrespondierend  zu  diesem  ausgebildet. 
Beim  Anlegen  der  Halbmaske  an  das  Gesicht  des 
Maskenträgers  mit  der  Bänderung  erfolgt  die  Ab  -  
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Stützung  des  Dichtrandes  durch  die  schräge  Flä  -  
che  des  ersten  Absatzes,  indem  die  erste  Stirnseite 
der  Filterhalterung  durch  den  Zug  der  Bänderung 
an  dem  ersten  Absatz  anliegt. 

Es  ist  zweckmäßig,  das  Stützmittel  im  Nasen  -  
bereich  als  einen  zweiten,  umlaufenden  Absatz 
auszuführen,  der  wulstförmig  ausgeführt  ist  und 
unmittelbar  gegen  eine  zweite  Stirnseite  der  Filt- 
erhalterung  stößt.  Im  Nasenbereich  des  Halbmas- 
kenkörpers  kann  zusätzlich  eine  balgförmige  Ver- 
formungszone  angebracht  sein,  zur  Anpassung  des 
Halbmaskenkörpers  an  die  Nasenregion  des  Mas- 
kenträgers. 

Vorteilhafterweise  ist  das  Stützmittel  im  Kinn  -  
bereich  als  eine  zur  Filterhalterung  weisende 
Stützlippe  ausgeführt,  welche  sich  gegen  eine 
dritte  Stirnseite  der  Filterhalterung  abstützt.  Die 
Stützlippe  bewirkt  im  wesentlichen  eine  Abstützung 
des  Halbmaskenkörpers  im  Kinnbereich  in  radialer 
Richtung. 

Zweckmäßigerweise  ist  die  Filterhalterung 
derart  ausgeführt,  daß  sie  im  Nasenbereich  am 
zweiten  Absatz  anliegt  und  einstückig  sowohl  den 
Wangenbereich  als  auch  den  Kinnbereich  des 
Halbmaskenkörpers  umgreift.  Die  Filterhalterung  ist 
somit  eine  äußere,  stabilisierende  und  stützende 
Schale  für  den  biegeschlaffen  Halbmaskenkörper. 

Vorteilhafterweise  ist  die  Filterhalterung  im 
wesentlichen  zylinderförmig  ausgeführt  und  d a -  
durch  als  Formteil  besonders  kostengünstig  her- 
stellbar.  Der  konisch  verlaufende  Halbmaskenkör- 
per  hat  somit  innerhalb  der  Filterhalterung  genü  -  
gend  Freiraum  und  wird  in  seiner  Verformung  nicht 
durch  die  Wandung  der  Filterhalterung  behindert. 

Zweckmäßigerweise  besitzt  der  Halbmasken  -  
körper  ein  Einatemventil,  welches  in  die  An  -  
schlußöffnung  der  Filterhalterung  einknöpfbar  ist. 
Auf  diese  Weise  ist  eine  einfache  Montage  und 
Demontage  des  Halbmaskenkörpers  ohne  Werk- 
zeug  möglich. 

Bei  einer  zweiten  Filterhalterung  für  ein  Atem  -  
schutzfilter  mit  Rundgewindeanschluß  ist  die  um  -  
geknöpfte  Ventil  -  Gehäusefläche  des  Einatem- 
ventils  gleichzeitig  Dichtfläche  für  das  Rundge- 
winde.  Auf  diese  Weise  wird  ein  separater  Dicht  -  
ring  eingespart,  da  das  Rundgewinde  des  Atem  -  
schutzfilters  unmittelbar  mit  der  Ventil  -  Gehäuse  -  
fläche  des  Einatemventils  abgedichtet  wird. 

Das  Ausatemventil  ist  zweckmäßigerweise  am 
Kinnbereich  des  Halbmaskenkörpers  angebracht. 
Da  im  montierten  Zustand  das  Ausatemventil  durch 
die  zylindrische  Filterhalterung  abgedeckt  ist,  sind 
in  der  Filterhalterung  unterhalb  des  Ausatemventils 
Ausatemöffnungen  angebracht.  Die  Filterhalterung 
dient  in  diesem  Bereich  auch  als  Stoßschutz  für 
das  Ausatemventil. 

Ein  Ausführungbeispiel  der  Erfindung  ist  in  der 
Figur  dargestellt  und  im  folgenden  näher  erläutert. 

Es  zeigen: 
Fig.  1  die  Seitenansicht  einer  teilweise  auf- 

geschnittenen  ersten  Halbmaske, 
Fig.  2  die  Seitenansicht  der  ersten  Halb- 

5  maske  im  Vertikalschnitt, 
Fig.  3  die  Seitenansicht  einer  zweiten  Halb- 

maske  für  ein  Atemschutzfilter  mit 
Rundgewindeanschluß  im  Verti  -  
kaischnitt. 

io  Die  in  der  Fig.  1  gezeigte  erste  Halbmaske  (1) 
besteht  aus  einem  Halbmaskenkörper  (2)  mit  ei  -  
nem  umlaufenden  Dichtrand  (3),  einem  Einatem  -  
ventil  (4)  und  einem  Ausatemventil  (5). 
Das  Innere  des  Halbmaskenkörpers  (2)  läßt  sich 

15  unterteilen  in  einen  Nasenbereich  (6),  einen  Wan  -  
genbereich  (7)  und  einen  Kinnbereich  (8).  Im  Na- 
senbereich  (6)  befindet  sich  eine  balgartige  Ver- 
formungszone  (9),  zur  besseren  Anpaßbarkeit  des 
Nasenbereichs  (6)  an  die  Gesichtskontur  des 

20  Maskenträgers.  Der  Halbmaskenkörper  (2)  ist 
kapselartig  von  einer  zylindrischen  ersten,  aus  fe -  
stem  Material  gefertigten  Filterhalterung  (10)  um- 
schlossen,  in  welcher  mit  einem  Deckel  (11)  ein 
Filter  (12)  befestigt  ist.  Innerhalb  der  ersten  Filter  -  

25  halterung  (10)  ist  das  Filter  (12)  mit  einem  Dicht  -  
ring  (122)  abgedichtet.  Die  erste  Filterhalterung 
(10)  besitzt  eine  Anschlußöffnung  (13),  in  welche 
das  Einatemventil  (4)  des  Halbmaskenkörpers  (2) 
eingeknöpft  ist.  Die  Halbmaske  (1)  ist  längs  der 

30  Schnittlinie  (24)  aufgeschnitten,  wodurch  das  Ein  -  
atemventil  (4),  das  Ausatemventil  (5)  und  das  Filter 
(12)  sichtbar  werden.  Das  Filter  (12)  ist  als  ein  sog. 
Schraubfilter  ausgeführt  und  wird  beim  Einsetzen 
in  die  erste  Filterhalterung  (10)  gegen  den  Dicht  -  

35  ring  (122)  gedreht.  Die  Einatmung  erfolgt  durch  in 
der  Figur  nicht  dargestellten  Durchbrüche  im  Dek- 
kel  (11),  das  Filter  (12)  und  das  Einatemventil  (4), 
während  die  Ausatmung  über  das  Ausatemventil 
(5)  und  Ausatemöffnungen  (14)  in  der  ersten  Filt- 

40  erhalterung  (10)  vorgenommen  wird.  In  einer  Öse 
(15)  der  ersten  Filterhalterung  (10)  ist  eine  Bände- 
rung  (16)  befestigt.  Eine  entsprechende  Öse  bef- 
indet  sich  auf  der  gegenüberliegenden  Seite  der 
ersten  Filterhalterung  (10),  und  ist  in  der  Figur  1 

45  nicht  dargestellt.  Mit  der  Bänderung  (16)  wird  die 
erste  Filterhalterung  (10)  zusammen  mit  dem 
Halbmaskenkörper  (2)  und  dem  Filter  (12)  am  Ge-  
sicht  eines  in  der  Figur  1  nicht  dargestellten  Mas  -  
kenträgers  befestigt.  Da  das  Filter  (12)  direkt  an 

50  der  ersten  Filterhalterung  (10)  befestigt  ist,  wird  die 
Eigengewichtskraft  des  Filters  (12)  über  den  Dich- 
trand  (3)  auf  das  Gesicht  des  Maskenträgers 
übertragen  und  es  wirken  keine  Biegemomente  auf 
den  Halbmaskenkörper  (2). 

55  Im  Übergangsbereich  zwischen  Dichtrand  (3) 
und  Halbmaskenkörper  (2)  ist  im  Halbmaskenkör- 
per  (2)  im  Wangenbereich  (7)  ein  erster  Absatz 
(17)  in  Form  einer  schrägen,  trichterförmigen  Flä  — 
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che  vorgesehen,  welche  an  einer  korrespondierend 
ausgeführten  ersten  Stirnseite  (18)  der  Filterhalte- 
rung  anliegt.  Die  schräge  Fläche  wird  dadurch  e r -  
zeugt,  daß  die  erste  Stirnseite  (18)  leicht  nach 
außen  abgewinkelt  ist.  Ein  entsprechender  erster 
Absatz  (17)  und  eine  erste  Stirnseite  (18)  sind  auf 
der  gegenüberliegenden  Seite  der  Halbmaske  (1) 
angebracht,  in  der  Figur  1  jedoch  nicht  dargestellt. 
Durch  den  Zug  der  Bänderung  (16)  liegt  bei  auf- 
gesetzter  Halbmaske  (1)  der  erste  Absatz  (17)  an 
der  ersten  Stirnseite  (18)  an.  Der  erste  Absatz  (17) 
ist  das  Stützmittel  des  Halbmaskenkörpers  (2)  im 
Wangenbereich  (7).  Im  Nasenbereich  (6)  ist  ein 
zweiter  Absatz  (19)  als  Stützmittel  vorgesehen, 
gegen  den  eine  zweite  Stirnseite  (20)  der  ersten 
Filterhalterung  (10)  stößt.  Das  Stützmittel  im  Kinn- 
bereich  (8)  des  Halbmaskenkörpers  (2)  ist  eine 
Stützlippe  (21),  die  an  einer  dritten  Stirnseite  (22) 
der  ersten  Filterhalterung  (10)  anliegt.  Der  Halb- 
maskenkörper  (2)  ist  als  biegeschlaffes  Elastomer 
ausgeführt  und  wird  in  der  Weise  mit  der  ersten 
Filterhalterung  (10)  verbunden,  daß  das  Einatem- 
ventil  (4)  in  die  Anschlußöffnung  (13)  der  ersten 
Filterhalterung  (10)  eingeknöpft  wird.  Dabei  kom- 
men  der  erste  Absatz  (17)  an  der  ersten  Stirnseite 
(18)  zur  Anlage,  der  zweite  Absatz  (19)  an  der 
zweiten  Stirnseite  (20)  und  die  Stützlippe  (21)  an 
der  dritten  Stirnseite  (22).  Durch  die  Wechselwir- 
kungen  zwischen  den  Absätzen  (17,  19),  der 
Stützlippe  (21)  und  den  Stirnseiten  (18,  20,  22) 
erhält  der  Dichtrand  (3)  die  notwendige  Stabilität, 
um  dichtend  am  Gesicht  des  in  der  Figur  nicht 
dargestellten  Maskenträgers  anzuliegen.  Durch  die 
Verwendung  eines  biegeschlaffen  Elastomers  für 
den  Halbmaskenkörper  (2)  bzw.  den  Dichtrand  (3) 
ergibt  sich  ein  hoher  Tragekomfort. 

Figur  2  zeigt  die  Halbmaske  (1)  nach  der  Figur 
1  im  Vertikalschnitt.  Gleiche  Komponenten  sind  mit 
gleichen  Bezugsziffern  der  Figur  1  bezeichnet. 

Figur  3  zeigt  eine  zweite  Halbmaske  (30)  mit 
einem  Atemschutzfilter  (31)  für  Rundgewindean- 
schluß  und  einer  zweiten  Filterhalterung  (33). 
Gleiche  Komponenten  sind  mit  gleichen  Bezugs  -  
Ziffern  der  Figuren  1  und  2  bezeichnet.  Die  Ab- 
dichtung  des  Rundgewindes  (32)  gegenüber  der 
zweiten  Filterhalterung  (33)  erfolgt  über  die  in  die 
Anschlußöffnung  (13)  eingeknöpfte  Ventil  - G e -  
häusefläche  (23)  des  Einatemventils  (4).  Gegen  -  
über  dem  Filter  (12)  nach  den  Figuren  1  und  2  ist 
ein  separater  Dichtring  (122),  Figur  1,  bei  der 
zweiten  Halbmaske  (30)  nicht  erforderlich.  Die 
zweite  Filterhalterung  (33)  unterscheidet  sich  von 
der  ersten  Filterhalterung  (10)  dadurch,  daß  ein 
Gewindestutzen  (34)  vorgesehen  ist  zur  Aufnahme 
des  Rundgewindes  (32). 

Patentansprüche 

1.  Halbmaske  mit  einer  Anschlußöffnung  für  ein 
Filter,  mit  einem  nachgiebigen  Halbmasken  -  

5  körper  mit  Dichtrand  und  einer  festen,  den 
Halbmaskenkörper  umgreifenden  Filterhalte- 
rung  mit  einer  Bänderung,  dadurch  gekenn  -  
zeichnet,  daß  der  Halbmaskenkörper  (2)  ein 
mindestens  stückweise  umlaufendes  Stütz  -  

io  mittel  (17,  19,  21)  aufweist,  welches  mit  den 
zum  Dichtrand  (3)  weisenden  Stirnseiten  (18, 
20,  22)  der  Filterhalterung  (10,  33)  bei  aufge- 
setzter  Halbmaske  durch  die  Bänderung  (16) 
in  einer  den  Dichtrand  (3)  abstützenden  Weise 

15  in  Eingriff  gebracht  ist. 

2.  Halbmaske  nach  Anspruch  1,  dadurch  g e -  
kennzeichnet,  daß  das  Stützmittel  im  Wan  -  
genbereich  (7)  des  Halbmaskenkörpers  (2)  ein 

20  erster  Absatz  (17)  ist,  an  dem  eine  erste 
Stirnseite  (18)  der  Filterhalterung  (10,  33)  an -  
liegt. 

3.  Halbmaske  nach  Anspruch  2,  dadurch  g e -  
25  kennzeichnet,  daß  der  erste  Absatz  (17)  eine 

schräge,  trichterförmige  Fläche  ist. 

4.  Halbmaske  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  3, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  Stützmittel 

30  im  Nasenbereich  (6)  des  Halbmaskenkörpers 
(2)  ein  zweiter  Absatz  (19)  ist,  an  dem  eine 
zweite  Stirnseite  (20)  der  Filterhalterung  (10, 
33)  anliegt. 

35  5.  Halbmaske  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  4, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  Stützmittel 
im  Kinnbereich  (8)  des  Halbmaskenkörpers  (2) 
eine  Stützlippe  (21)  ist,  an  welcher  eine  dritte 
Stirnseite  (22)  der  Filterhalterung  (10,  33)  an -  

40  liegt. 

6.  Halbmaske  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  5, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Filterhalte- 
rung  (10,  33)  einstückig  sowohl  den  Wangen  -  

45  bereich  (7)  als  auch  den  Kinnbereich  (8)  des 
Halbmaskenkörpers  (2)  umgreift. 

7.  Halbmaske  nach  Anspruch  6,  dadurch  g e -  
kennzeichnet,  daß  die  Filterhalterung  (10,  33) 

50  im  Wangenbereich  (7)  und  Kinnbereich  (8)  des 
Halbmaskenkörpers  (2)  zylinderförmig  ausge- 
führt  ist. 

8.  Halbmaske  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  7, 
55  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Halbmas- 

kenkörper  (2)  ein  Einatemventil  (4)  aufweist, 
welches  in  die  Anschlußöffnung  (13)  der  Filt- 
erhalterung  (10,  33)  einknöpfbar  ist. 

4 
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9.  Halbmaske  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  8, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  eine  zweite  Filt- 
erhalterung  (33)  vorgesehen  ist,  bei  der  die 
umgeknöpfte  Ventil  -  Gehäusefläche  (23)  des 
Einatemventils  (4)  Dichtfläche  für  ein  Rund  -  5 
gewinde  (32)  eines  Atemschutzfilters  (31)  ist. 

10.  Halbmaske  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  9, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Filterhalte- 
rung  (10,  33)  im  Bereich  des  am  Halbmas-  10 
kenkörpers  (2)  befindlichen  Ausatemventils  (5) 
Ausatemöffnungen  (14)  aufweist. 
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